
Ablauf des Verfahrens zur Verleihung der Bezeichnung  

„Außerplanmäßiger Professor / Außerplanmäßige Professorin“ 

Beratungsgespräch beim Vorsitzenden der Ständigen Kommission 

(StäKo) 

Antrag auf Einleitung des Verfahrens an den Dekan  

Ständige Kommission berät und fertigt Empfehlung (positives 

Votum), bestimmt  zwei  externe Gutachter  

Bei negativem Votum Neueinreichen aller Unterlagen nach Erfüllen 

der Auflagen der StäKo 

Dekanat holt Gutachten ein 

Vorstellen des Antrags im Fakultätsrat durch den Fachvertreter  

Der Fakultätsrat stimmt über die Annahme des Antrags ab 

Dekanat leitet den Antrag an das Rektorat weiter 

Vorstellen des Antrags in der Senatssitzung durch den Dekan 

Der Senat stimmt über die Annahme des Antrags ab 

Rektorat erstellt Urkunde, Weiterleitung an das Dekanat 

Dekanat informiert Kandidat über Termin zur Ernennung 

Ernennung durch den Dekan 


